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Anforderungen 

 
•  Für die Ausbildung müssen künftig einheitliche Rahmenbedingungen für alle Länder 

gelten. Die Ausbildung muss aber auch dem europäischen Vergleich stand halten. 
 

•  Das Berufsprofil muss entsprechend der veränderten Erwartung der beruflichen 
Praxis sowie neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse überarbeitet und erweitert 
werden. Schwerpunkte stellen die Bereiche Bildung, Erziehung, Beratung und 
Kooperation dar. Darüber hinaus sind das Übernehmen von Führungsaufgaben, die 
Verantwortlichkeiten für selbstständiges Ausführen ausgewählter Tätigkeiten sowie 
die Vorbereitung auf unternehmerische Selbstständigkeit zu berücksichtigen. 

 
•  Das Berufsprofil für Erzieherinnen und Erzieher ist über Kompetenzen zu 

beschreiben.  
 

•  Grundsätzlich muss für die Ausbildung das Berufsprinzip gelten, dazu gehört hier die 
individuelle Lernbegleitung der Auszubildenden sowohl am Lernort Schule als auch 
am Lernort Praxis. Die Gesamtverantwortung für die Ausbildung trägt die Schule.  

 
•  Die theoretische Ausbildung wird durch wissenschaftlich qualifizierte 

Berufspädagogen (Universitätsstudium und Referendariat) realisiert. 
 

•  Die berufspraktische Ausbildung ist integrativer Bestandteil der vollzeitschulischen 
Berufsausbildung. Die Praxiseinrichtungen gewährleisten die kontinuierliche Anleitung 
und Begleitung der Auszubildenden durch eine dafür qualifizierte Fachkraft. 
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•  Biografisches Lernen und eine erwachsenenorientierte Gestaltung der Lehr-Lern-
Prozesse sind kennzeichnend für den Unterricht. 

 
•  Als Zugangsvoraussetzungen müssen festgeschrieben werden: 

 
 mittlerer Bildungsabschluss und einschlägiger Beruf  

 oder 
 mittlerer Bildungsabschluss und Beruf und sozialpädagogische Praxiserfahrungen 

oder 
 Fachhochschulreife und sozialpädagogische Praxiserfahrungen  

 oder 
 Allgemeine Hochschulreife und sozialpädagogische Praxiserfahrungen. 

 
 

Strukturelle Einordnung 
 

•  Die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern soll sich künftig auch weiterhin in die 
Strukturen der beruflichen Bildung einordnen. Die Durchlässigkeit und 
Gleichwertigkeit der Ausbildung und damit die Möglichkeit der Absolvierung von 
Ausbildungsabschnitten in unterschiedlichen Bundesländern ist zu gewährleisten. 

 
•  Die Ausbildung erfolgt postsekundär. 

 
•  Die Ausbildung dauert einschließlich der berufspraktischen Anteile mindestens 3 

Jahre. 
 

•  Die in den Rahmenvereinbarungen der KMK (Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 07.11.2002) aufgeführten Aufnahmevoraussetzungen müssen (vorbehaltlich der 
Klärung der förderrechtlichen Bestimmungen) um die Zulassung von Bewerbern mit 
studienqualifizierenden Abschlüssen und sozialpädagogischer Praxiserfahrungen 
erweitert werden. 

 
•  Die Ausbildung eröffnet durch Verzahnungsmodule attraktive Übergänge zum 

Hochschulstudium. 
 
 
 

Beschluss des BLBS Bundeshauptvorstandes im April 2007 
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